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Beschluss
des Bundesrates

Position der Bundesregierung zur Halbzeitbilanz der Lissabon-
Strategie (Oktober 2004) - Wachstum und Beschäftigung für die
Jahre bis 2010

Der Bundesrat hat in seiner 808. Sitzung am 18. Februar 2005 gemäß §§ 3 und 5
EUZBLG die folgende Stellungnahme beschlossen:

1. Der Bundesrat nimmt das Positionspapier der Bundesregierung "Wachstum und
Beschäftigung für die Jahre bis 2010" als wichtigen Beitrag zum aktuellen Mei-
nungsbildungsprozess zur Zukunft der Lissabon-Strategie zur Kenntnis.

Der Europäische Rat in Lissabon (Frühjahr 2000) hat das strategische Ziel ver-
einbart, die EU bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wis-
sensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen, verbunden mit einem
hohen Maß an sozialem Zusammenhalt und Umweltschutz.

Eine Hochrangige Sachverständigengruppe unter Vorsitz von Wim Kok hat im
Auftrag des Frühjahrsgipfels 2004 eine Halbzeitbilanz vorgelegt, aus der sich
ergibt, dass Europa insgesamt - abgesehen von einigen erfolgreichen Mitglied-
staaten - noch in weiter Ferne von den in Lissabon gesetzten Zielen liegt. Auf
der Grundlage der von dieser Sachverständigengruppe sowie der von der Kom-
mission unterbreiteten Vorschläge zur weiteren Entwicklung der Lissabon-
Strategie werden die Staats- und Regierungschefs der EU auf ihrer Frühjahrs-
tagung im März 2005 die notwendigen politischen Schritte beschließen und die
Weichen für eine Neuausrichtung der Lissabon-Strategie stellen.
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2. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, bei den Entscheidungen des EU-
Gipfels im März 2005 zur Lissabon-Strategie seinen nachstehend dargelegten
Positionen Rechnung zu tragen:

3. Der Bundesrat unterstützt nachdrücklich das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen in einer wissensbasierten Wirtschaft in der EU zu fördern, um
dadurch ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeits-
plätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen.

Der Bundesrat stimmt dabei der Einschätzung der Bundesregierung zu, dass an-
gesichts der weit gehend negativen Halbzeitbilanz zum Erreichen der Kernziele
der Lissabon-Strategie auf europäischer und nationaler Ebene eine Neuaus-
richtung und Konzentration der Reformbemühungen unerlässlich ist. Die An-
fangskonzeption der Lissabon-Strategie mit einer Vielzahl an Zielvorgaben, In-
dikatoren und Programmen hat insgesamt zu einer Überfrachtung der Lissabon-
Agenda geführt.

Dies erfordert, dass die Bundesregierung sich auf europäischer Ebene dafür ein-
setzt, dass auf dem Frühjahrsgipfel des Europäischen Rates ein Prioritäten-
Katalog zur Umsetzung der einzelnen Ziele der Agenda von Lissabon beschlos-
sen wird. Diese Prioritätensetzung ist unumgänglich, wenn die EU das ehr-
geizige Ziel, gegenüber den Wirtschaftsräumen USA, Japan und Asien (ins-
besondere China) die Wettbewerbsposition nachhaltig zu stärken, erreichen
möchte. Eine Umsetzungs-Priorisierung einzelner Ziele ist auch deshalb not-
wendig, weil in der Agenda von Lissabon über 150 Einzelziele aufgelistet sind.

4. Der Bundesrat unterstützt daher nachdrücklich die auch von der Bundesre-
gierung geforderte Refokussierung der Lissabon-Strategie auf die Ziele nach-
haltiges Wachstum und Beschäftigung durch Steigerung der Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen in einer wissensbasierten Wirtschaft.

5. Eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen schafft die Vor-
aussetzungen, mit denen die anderen Lissabon-Ziele (gesellschaftliche Solida-
rität und nachhaltige ökologische Entwicklung) dauerhaft verwirklicht werden
können. Im Zentrum muss die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die
Unternehmen im internationalen Vergleich stehen und nicht eine falsch ver-
standene Industriepolitik, welche die Gefahr einer volkswirtschaftlichen Fehl-
lenkung von Mitteln in sich birgt.
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Insbesondere müssen Maßnahmen ergriffen werden, die die Eigenkapitalsitua-
tion der Unternehmen, vor allem der KMU, verbessern. Der Bundesrat unter-
stützt die entsprechenden Forderungen im Bericht der Hochrangigen Sachver-
ständigengruppe zur Lissabon-Strategie (so genannter Kok-Bericht).

Jedoch kommt einer effektiven Strukturpolitik eine wichtige Rolle für
Wachstum und Beschäftigung in strukturschwachen Gebieten zu.

6. Ein starker Wirtschaftsraum braucht zwingend ein gutes Gründungsklima und
ein dynamisches Gründungsgeschehen. Die Förderung des Unternehmergeists
und die Unterstützung von Existenzgründungen sowie Unternehmensnach-
folgen muss daher noch entschiedener vorangetrieben werden. Dabei ist beson-
deres Augenmerk auf Zielgruppen zu richten, deren Gründungspotenzial noch
nicht ausreichend erschlossen ist oder die besonders geeignet sind, Innovationen
voran zu treiben. Nach wie vor sind Gründungsklima und Gründungsneigung in
Deutschland nicht optimal ausgeprägt. Der demografische Wandel wird wei-
terhin dazu führen, dass die bislang am stärksten am Gründungsgeschehen be-
teiligten Altersgruppen deutlich abnehmen, während gleichzeitig zahlreiche
Unternehmen schließen müssen, weil sie keinen geeigneten Nachfolger finden.
Insbesondere sollten kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Bereich In-
novation und Wettbewerbsfähigkeit noch gezielter gefördert werden können,
um durch passgenaue Förderprogramme die Innovationsfähigkeit und Kreati-
vität anzuregen sowie Wachstumspotenziale nachhaltig zu entwickeln.

7. Die Finanzierung von Unternehmen beruht derzeit zu stark auf Darlehen und zu
wenig auf Risikokapital. Das macht es für Gründer und KMU besonders
schwierig, genügend Finanzmittel zu akquirieren.

8. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten auch unter den neuen Regionalbei-
hilfe-Leitlinien Regionalbeihilfen so genau wie möglich auf ihre bedürftigsten
Regionen ausrichten können. Dies beinhaltet die Möglichkeit, auch in Gebieten,
die in den bisherigen Entwürfen der Kommission nicht als Fördergebiete einge-
stuft worden sind, Regionalbeihilfen an große Unternehmen zu gewähren.

9. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf der Grundlage ihrer eigenen
Einschätzung des Lissabon-Prozesses dazu auf, dafür Sorge zu tragen, dass die
Refokussierung auf die Ziele nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung auch
ihren Niederschlag in den öffentlichen Finanzen findet. Das bedeutet nicht nur
eine Prioritätensetzung und Umschichtung von Haushaltsmitteln auf wachs-
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tumswirksame Ausgaben. Vielmehr muss auch auf nationaler wie auf euro-
päischer Ebene dem Gebot strikter Haushaltsdisziplin Rechnung getragen
werden. Dabei sollte sich der Haushalt der EU stärker an der europapolitischen
Realität orientieren, das heißt, Zukunftspolitiken wie Forschung und
Entwicklung müssen gefördert werden. Die Bundesregierung wird deshalb
gebeten, darauf hinzuwirken, dass Deutschland den innerhalb der Lissabon-
Strategie für die F&E-Ausgaben vorgegebenen Wert von 3 % des BIP erreicht.
Die Verwirklichung der Wissensgesellschaft steht sowohl für F&E in und
außerhalb von Unternehmen als auch für Verbesserungen im Bildungsbereich.
Entsprechende Ausgaben dürfen jedoch nicht eine Erhöhung des nationalen
Haushalts zur Folge haben, sondern müssen durch Umschichtung finanziert
werden.

10. Auf europäischer Ebene muss sich die Neuausrichtung in einen möglichst eng
gefassten Haushaltsrahmen für die Jahre 2007 bis 2013 einpassen. Für die
nationalen Haushalte in den Mitgliedstaaten bedeutet dies: Der Stabilitäts- und
Wachstumspakt ist strikt einzuhalten, denn er sichert nicht nur eine stabile und
vertrauenswürdige Währung, sondern ermöglicht auch niedrige Zinsen bei
Preisniveaustabilität und schafft so die Voraussetzung für mehr Wachstum in
Europa. Der Bundesrat sieht mit Sorge, dass die überwiegende Anzahl der
aktuellen Überlegungen zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts zu
einer Aufweichung der bisherigen Regeln führen würde. Dies dient nicht dem
Wachstumsziel, sondern gefährdet die Stabilität der gemeinsamen Währung und
damit auch die Ziele der Lissabon-Strategie.

11. Der Bundesrat unterstützt Initiativen mit dem Ziel, eine einheitliche Bemes-
sungsgrundlage für die Unternehmensbesteuerung einzuführen und dadurch
zum Abbau steuerlicher Hindernisse und zur Förderung des europäischen Wirt-
schaftsraums beizutragen.

Der Bundesrat begrüßt den Beschluss der EU-Finanzminister zur Erteilung
eines Mandats an die Kommission, in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit
den Mitgliedstaaten die notwendigen Regeln für eine gemeinsame Bemes-
sungsgrundlage zu erarbeiten. Gemeinsames Ziel sollte es sein, den Entwurf der
Regelung für eine einheitliche Bemessungsgrundlage Anfang 2006 vorzulegen.
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12. Der Bundesrat teilt die Einschätzung der Bundesregierung, dass Innovation und
Technologie die Grundlagen unseres Wohlstands sind. Er unterstützt die For-
derung der Bundesregierung, das 7. Forschungsrahmenprogramm klar auf die
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wissenschaft und In-
dustrie auszurichten sowie bei Förderentscheidungen die Qualität der Vorhaben
als entscheidendes Auswahlkriterium heranzuziehen. Im Übrigen stellt die In-
vestition in Wissen und Bildung einen Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit
der Mitgliedstaaten und der EU insgesamt dar. Angesichts der engen Budget-
restriktionen kommt der Umschichtung der öffentlichen Haushalte auf
wachstumswirksame Ausgaben im Bereich Sach- und Humankapital sowie zur
Stärkung der wissensbasierten Gesellschaft deshalb eine größere Bedeutung zu.
Zur Zielerreichung einer wissensbasierten Wirtschaft gilt es, die Konzepte der
Informationsgesellschaft für eine moderne Wissensgesellschaft fortzuent-
wickeln und auszugestalten. Dies bedeutet, vorhandene Konzepte lebenslangen
Lernens noch effektiver umzusetzen und für bestimmte Zielgruppen, etwa für
ältere Arbeitnehmer, aber auch für KMU gezielt neue Konzepte zu entwickeln.
Notwendig ist vor allem die bessere Ausschöpfung der Humanressourcen und
die Durchlässigkeit des Bildungssystems. Vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels und auch der fortschreitenden Globalisierung der
Weltwirtschaft kommt einer ganzheitlichen, integrierten Personalentwicklung
über alle Stufen der individuellen Bildungsbiografie (Schulbildung,
Ausbildung, Berufseinstieg, lebenslange, beständige, berufliche Weiter-
qualifizierung) bis hin zu neuen Arbeitskonzepten für ältere Arbeitnehmer
(Sabbatical, Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit) besondere Bedeutung bei der
Umsetzung dieses ehrgeizigen Ziels zu.

13. Der Bundesrat fordert, dass die Integration älterer Arbeitnehmer in das
Erwerbsleben stärker als bisher Ziel der Politik der Bundesregierung wird. Zwar
begrüßt der Bundesrat, dass sich die Bundesregierung zu der Zielvorgabe von
Stockholm bekennt, die Beschäftigungsquote für ältere Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer von 55 bis 64 Jahren bis 2010 auf 50 % zu steigern. Umso unver-
ständlicher ist allerdings, dass diese Zielsetzung im Positionspapier der Bundes-
regierung zum Lissabon-Ziel völlig ausgeblendet wird.

14. Im Gegensatz zur Bundesregierung sieht der Bundesrat die Ursachen für die
schlechte Halbzeitbilanz der Lissabon-Strategie nicht primär in dem sich ver-
schlechternden wirtschaftlichen Umfeld sowie den externen Schocks (weltweite
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Terroranschläge, Finanzskandale, Zusammenbruch der New Economy, Preis-
anstieg für Öl und andere Rohstoffe). Die Entwicklung und Ereignisse seit 2000
waren zwar für die Realisierung der Lissabon-Ziele nicht förderlich. Es liegt
jedoch vorrangig an der EU und ihren Mitgliedstaaten selbst, dass die Umset-
zungsbilanz enttäuschend ausfällt und die EU insgesamt gegenüber den USA
weiter zurückgefallen ist.

Dies wird nicht zuletzt dadurch belegt, dass es reformwilligen Mitgliedstaaten
wie etwa Großbritannien, Irland, Dänemark und Schweden gelang, trotz des
schlechten weltwirtschaftlichen Umfelds bereits jetzt einzelne Zielvorgaben des
Lissabon-Prozesses zu übertreffen und hohe Wachstumsraten zu erzielen.
Finnland und Estland haben im Jahr 2003 sogar einen nennenswerten Haus-
haltsüberschuss erzielen können. Deutschland mit seinem hohen strukturellen
Reformbedarf leidet demgegenüber besonders unter dem schlechten  gesamt-
wirtschaftlichen Umfeld. Für den Erfolg der Lissabon-Strategie ist es unerläss-
lich, dass die Bundesregierung die notwendigen wirtschafts-, steuer-, sozial-
und arbeitsmarktpolitischen Hausaufgaben unter Berücksichtigung der natio-
nalen Besonderheiten zügig und konsequent erledigt.

15. Der Bundesrat fordert deshalb die Bundesregierung auf, sehr viel stärker als es
in dem von ihr vorgelegten Positionspapier zum Ausdruck kommt, durch Schaf-
fung günstiger Rahmenbedingungen die Verantwortung für mehr Wachstum
und Beschäftigung der deutschen Wirtschaft zu übernehmen. Deutschland muss
als größte Volkswirtschaft seiner besonderen Rolle in der EU wieder gerecht
werden und die notwendigen Reformen für mehr Wachstum und Beschäftigung
mit Nachdruck angehen. Die Agenda 2010 kann hierfür lediglich der Anfang
sein, um das ehrgeizige Ziel der Lissabon-Agenda in Deutschland zu erreichen.
Eine Reformpause bis zur Wahl 2006 darf es in Deutschland nicht geben.

16. Nach Auffassung des Bundesrates sollten die nationalen Anstrengungen für
mehr Wachstum und Arbeitsplätze mit Hilfe des Lissabon-Instrumentariums
europapolitisch flankiert werden. Aufgabe der EU und der Kommission sollte
es sein, über einen Best-Practice-Ansatz und das Aufzeigen vorhandener
Stärken und Defizite das Bewusstsein für die Notwendigkeit konkreter Refor-
men in den Mitgliedstaaten und die Bereitschaft zu Reformen nachdrücklich zu
fördern. Ohne solche deutlich verbesserte Argumentationshilfen der Kom-
mission wird die Reformdebatte in den Mitgliedstaaten auch in Zukunft zu
langsam vorankommen. Entscheidend wird sein, dass sich die vergleichende
Bewertung im Sinne eines Benchmarking auf einige wenige Kriterien und Indi-
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katoren beschränkt, mit denen die Leistung der Mitgliedstaaten in den
Bereichen Wachstum und Beschäftigung gemessen wird.

17. Stärken und Reformdefizite in den einzelnen Mitgliedstaaten müssen dabei
konkreter als bislang benannt werden. In Deutschland betrifft dies insbesondere
notwendige Reformen in Bereichen des Arbeitsmarkts, der Sozialpolitik sowie
der Finanz- und Steuerpolitik, aber auch des Umfangs der Staatstätigkeit ins-
gesamt.

Die Kommission sollte insbesondere in folgenden Bereichen vergleichende
Bewertungen vornehmen und die Erfolge und Defizite der Mitgliedstaaten
gegenüberstellen:

- Unterstützung von Wachstum und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen, insbesondere im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit und
Effizienz der die Unternehmen betreffenden Regelungen;

- Innovationsfähigkeit;

- Nachhaltigkeit und Effizienz der Sozialsysteme;

- Nachhaltigkeit und Effizienz der Fiskalpolitik unbeschadet des Verfahrens
nach dem Stabilitätspakt;

- Flexibilität des Arbeitsmarkts, insbesondere das Fortbestehen von Ein-
stellungshindernissen.

18. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass der "Offenen Methode der Koordinierung"
in diesen Bereichen eine große Bedeutung zukommt, sofern sie dazu genutzt
wird, mit Hilfe von Benchmarking und Best-Practice den Reformbedarf in den
einzelnen Mitgliedstaaten an Hand weniger, aber aussagekräftiger Kriterien und
Indikatoren zu analysieren und die Defizite bzw. Erfolge aufzuzeigen.

In den Bereichen außerhalb der Legislativkompetenz der EU (z. B. Bildung)
darf die "Offene Methode der Koordinierung" jedoch nicht dazu führen, dass
konkrete Maßnahmen und Handlungsanweisungen unter Verletzung der ver-
traglichen Kompetenzordnung und des Subsidiaritätsprinzips aufgestellt
werden; vielmehr geht es hier um den Erfahrungs- und Informationsaustausch
sowie die Identifizierung von Best-Practices.

19. Der Bundesrat hält den von der Kommission vorgeschlagenen neuen Ansatz zur
Umsetzung der Lissabon-Strategie daher für einen Schritt in die richtige
Richtung. Die Fokussierung auf die Wettbewerbsfähigkeit, die Reduzierung des
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Regelungsumfangs, die Erhöhung der Aufwendung für Forschung und
Entwicklung sowie die Vereinfachung und Straffung der Koordinierungs- und
Steuerungselemente macht den Lissabon-Prozess zielgerichteter und trans-
parenter. Die bisherige Inflation an Zielen und Indikatoren hat dazu bei-
getragen, das der Zweck der Lissabon-Strategie, Reformdruck für die Mitglied-
staaten aufzubauen, unterlaufen wurde.

20. Der von der Kommission vorgeschlagene nationale Aktionsplan für Wachstum
und Beschäftigung kann zum Kompass für die weiteren Reformen in
Deutschland werden. Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Länder
möglichst frühzeitig an der Erstellung des nationalen Aktionsplans zu
beteiligen. Der Bundesrat fordert als Schwerpunkt des nationalen Aktionsplans
2005 eine Flexibilisierung des Arbeitsmarkts sowie weitere Reformen in der
Sozial-, der Finanz- und Steuerpolitik, um in Deutschland Arbeitsplätze zu
erhalten und Wachstum zu schaffen.

21. Der Bundesrat bedauert, dass in dem von der Kommission vorgeschlagenen
System von nationalen Aktionsplänen auf eine vergleichende Bewertung und
auf Ranglisten der Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Reformanstrengungen
verzichtet wird. Nur über ein Ranking und das Aufzeigen vorhandener Stärken
und Defizite entsteht Wettbewerb und wird der Druck gefördert, Reformen
durchzuführen. Die Bundesregierung sollte sich einem solchen Vergleich nicht
verweigern, sondern ihn als Möglichkeit akzeptieren, eigene Defizite zu
erkennen und zu beheben.

22. Darüber hinaus muss die EU auch Maßnahmen in eigener Kompetenz ergreifen,
mit denen die Erreichung der Lissabon-Ziele erleichtert wird. Hierzu gehört
- wie auch die Bundesregierung in ihrem Positionspapier feststellt - die
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen durch Abbau belastender,
insbesondere kostenintensiver EU-Regulierungen bzw. der Verzicht auf über-
zogene neue Regulierungen. Die Deregulierungsinitiative sollte sich jedoch
nicht nur auf Bestimmungen beziehen, welche die Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen belasten, sondern auch auf Bestimmungen erstrecken, welche die
Aufgaben der Verwaltung betreffen. Dies trüge zur Konsolidierung der öffent-
lichen Haushalte und dadurch zur Verbesserung der volkswirtschaftlichen
Rahmenbedingungen bei. Nicht zuletzt sind auch ausreichende Handlungs-
spielräume der Wirtschaft und Bürger für die Akzeptanz der europäischen
Politik unerlässlich. Nur bei freien, möglichst wenig regulierten Märkten kann
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europäisches Kapital in Europa gehalten werden bzw. außereuropäisches
Kapital angezogen werden.

23. Der Bundesrat ist davon überzeugt, dass die grenzüberschreitende Liberali-
sierung von Schlüsselmärkten und der Abbau von Handelshemmnissen wirt-
schaftliche Dynamik in Europa erzeugen und damit für die Erreichung der
Lissabon-Ziele förderlich sind. Zu diesem Zweck hat die Kommission einen
Vorschlag für eine EU-Dienstleistungsrichtlinie vorgelegt, wonach es Unter-
nehmern und Freiberuflern erleichtert werden soll, ihre Dienstleistungen
gemeinschaftsweit anzubieten. Dieser Richtlinienvorschlag, zu dem der
Bundesrat am 2. April 2004 (BR-Drucksache 128/04 (Beschluss (1))), am
9. Juli 2004 (BR-Drucksache 128/04 (Beschluss (2))) und am 24. September
2004 (BR-Drucksache 128/04 (Beschluss (3))) Stellung genommen hat, wird
derzeit intensiv beraten und diskutiert. Insgesamt könnten damit wirtschaftliche
Dynamik im Dienstleistungssektor erzeugt und neue zusätzliche Arbeitsplätze
geschaffen werden. Dabei müssen aber die spezifischen  Anforderungen beson-
derer Berufsfelder und Ausnahmen vom Anwendungsbereich berücksichtigt
werden. Der Bundesrat fordert ferner die Vollendung des Binnenmarkts für
Strom und Gas zur Senkung der Kosten für Unternehmen und zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit.

24. Die Bundesregierung wird gebeten, sich im Sinne der Wirtschaft weiter für eine
Reduzierung der bürokratischen Lasten und eine verbesserte Qualität der
Rechtsvorschriften auf EU-Ebene einzusetzen. Dabei muss es vorrangig darum
gehen, neue Regelungen einer Gesetzesfolgenabschätzung zu unterziehen, bei
der insbesondere die Auswirkungen auf die internationale Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen in den Mitgliedstaaten zu untersuchen sind. In diesem
Zusammenhang ist genau zu prüfen - wie es z. B. gerade im Zusammenhang
mit der Umweltschutzrichtlinie REACH praktiziert wird -, ob bestimmte Rege-
lungen nicht zur Folge haben, dass Unternehmen in ihrer internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit eingeschränkt werden. Zum anderen ist aber auch der beste-
hende Regelungsrahmen auf unnötige und übertriebene Belastungen von Unter-
nehmen und Staat zu überprüfen. Deregulierung und Entbürokratisierung müs-
sen auf allen Ebenen stattfinden, um die Attraktivität eines Standorts für
Unternehmer zu verbessern.


